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Schriftliche Frage an die Bundesregierung im Monat Oktober 2019
Fragen Nr.398 und Nr.399

Sehr geehrter Herr Abgeordneter,

seitens der Bundesregierung beantworte ich die Frage wie folgt:

Fraqe 398:
Warum wurde das Ziel des klimaneutralen Gebäudebestandes 2050 aus dem
Kl i masch utzgesetz gestrichen?

Antwort:

Der von der Bundesregierung am 9. Oktober 2019 dem parlamentarischen Verfahren

übermittelte Entwurf des Klimaschutzgesetzes enthält keine Aussage zum Ziel ,,kli-

maneutraler Gebäudebestand 2050". Der Entwurf des Klimaschutzgesetzes enthält

in § 1 zum Zweck des Gesetzes eine übergeordnete Zielstellung, wonach Deutsch-

land dem Pariser Klima-Ü bereinkommen verpfl ichtet ist und Treibhausgasneutralität

bis 2050 als langfristiges Ziel verfolgt.

Fraqe 399:
Können nach 2026 weiterhin Öl-ttybriA-Heizungen verbaut werden, auch wenn
Gas oder Fernwärme anliegt und wenn ja, warum?

Antwort:

Die im Entwurf des Gebäudeenergiegesetzes aufgenommene Regelung zum Einbau

von Ölheizungen ab 2026 ermöglicht es, anstelle eines möglichen Wechsels von
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seite2von2 Heizöl auf Erdgas oder Fernwärme eine Ölheizung mit der anteiligen Nutzung von

erneuerbaren Energien zu kombinieren (Hybridlösung). Mit der Regelung zum Ein-

bau von Ölheizungen ab 2026 wird die in den Eckpunkten für das Klimaschutzpro-

gramm 2030 von der Bundesregierung beschlossene ordnungsrechtliche Maßnahme

zur Erneuerung von Heizanlagen umgesetzt. Der entsprechende Beschluss lautet:

,,Die Bundesregierung wird zudem eine gesetzliche Regelung vorlegen, wonach in

Gebäuden, in denen eine klimafreundlichere Wärmeerzeugung möglich ist, der Ein-

bau von Ölheizungen ab 2026 nicht mehr gestattet ist. lm Neubau und Bestand sind

Hybridlösungen auch künftig möglich."

Mit freundlichen Grüßen
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